
 
 
 
 
Jana Wolff, Stadtvertreterin Schwerin ( Aktionsgruppe Stadt- und Kulturschutz) 
Große Wasserstraße 25 
19053 Schwerin 
Mailadresse: jana.wolff@posteo.de 
 
        Schwerin, 14.07.2019 
 
 

    Anfrage 
 

 Streichung des § 10a Abs.2 der Hauptsatzung 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

Auf der konstituierenden Sitzung der Stadtvertretung Schwerins wurde am 24.5.2019 

bekanntgegeben, dass §10a Abs. 2 gestrichen wird: "Der Kinder- und Jugendrat Schwerin hat Rede- 

und Antragsrecht in allen Ausschüssen der StadtvertreterInnen und in der 

StadtvertreterInnenversammlung." 

Auf der Sitzung sagten Sie, dass  dies einer Beschwerde der Rechtsaufsicht geschuldet sei. 

Bitte beantworten Sie mir dazu folgende Fragen:  

1. Wann ging die Beschwerde der Rechtsaufsicht ein?  

2. Was genau wurde beanstandet (bitte ggf. Kopie der Beschwerde beifügen)? 

 3. Wann wurden die Stadtvertreter über die Beschwerde informiert?  

4. Der Kinder und Jugendrat hat in seiner eigenen Satzung das Rede und Antragsrecht vermerkt. 

Bleibt dieses bestehen? Wird die Satzung des Kinder-und Jugendrates neu gestaltet werden müssen? 

5. Warum sollen Anfragen und Anträge dann zukünftig über die Fraktionen laufen?  

6. Sind die Beschlüsse, die auf Anträgen des Kinder-und Jugendrates beruhen, gültig?  

7. Wie soll sich nun die Antragsstellung des Kinder- und Jugendrates  genau gestalten?  

9. Welche Maßnahmen plant die Stadt, um den Kinder- und Jugendrat weiterzuentwickeln? 

 

 

Herzliche Grüße 

Jana Wolff 



 

Sehr geehrte Frau Wolff, 

 

vielen Dank für Ihre Anfrage. Diese möchte ich wie folgt beantworten: 

1. Wann ging die Beschwerde der Rechtsaufsicht ein?  

Die Hinweise erfolgten durch das Ministerium für Inneres und Europa M-V mit Schreiben vom 

11.05.2016, 10.08.2016, 05.06.2018 und 08.01.2019. Die vier Schreiben sind als Anlage 

beigefügt. 

2. Was genau wurde beanstandet (bitte ggf. Kopie der Beschwerde beifügen)? 

Hier verweise ich auf die inhaltliche Begründung des Ministeriums für Inneres und Europa M-V 

im Schreiben vom 10.08.2016.  

3. Wann wurden die Stadtvertreter über die Beschwerde informiert? 

Nach Eingang des Schreibens des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 08.01.2019 

wurden die Fraktionen zunächst auf Arbeitsebene der Fraktionsgeschäftsstellen mündlich 

darüber in Kenntnis gesetzt. Mit E-Mail vom 29. Mai 2019 wurden die Fraktionen zudem 

schriftlich informiert. 

4. Der Kinder und Jugendrat hat in seiner eigenen Satzung das Rede und Antragsrecht 

vermerkt. Bleibt dieses bestehen? Wird die Satzung des Kinder-und Jugendrates neu 

gestaltet werden müssen? 

 

14.07.2019    

Anfrage vom 14.07.2019 – Streichung des § 10a Abs. 2 der Hauptsatzung 
 

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin 

Zimmer: 5.027 
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Der Oberbürgermeister 
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Mitglied der Stadtvertretung 
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5. Warum sollen Anfragen und Anträge dann zukünftig über die Fraktionen laufen? 

6. Sind die Beschlüsse, die auf Anträgen des Kinder-und Jugendrates beruhen, gültig? 

7. Wie soll sich nun die Antragsstellung des Kinder- und Jugendrates genau gestalten? 

8. (Keine Frage unter Punkt 8) 

9. Welche Maßnahmen plant die Stadt, um den Kinder- und Jugendrat 

weiterzuentwickeln? 

Antworten Fragen 4-9 

Der Schweriner Kinder- und Jugendrat ist ein Gremium, das auf Beschluss der Schweriner 

Stadtvertretung gebildet worden ist. Es obliegt demnach in erster Hand der Stadtvertretung in 

welche Richtung sich der Kinder- und Jugendrat entwickelt. Unterstützt wird der Kinder- und 

Jugendrat in seiner Tätigkeit durch das Büro der Stadtvertretung. 

Das Verfahren zur zukünftigen Antragsstellung wurde bisher noch nicht weiter in der 

Stadtvertretung abgestimmt. Eine Möglichkeit wäre, dass Antragsrecht in ein Vorschlagsrecht 

umzuwandeln. Diese Verfahrensweise wird teilweise auch durch andere Kommunen genutzt. 

Die Satzung des Kinder- und Jugendrates könnte dahingehend angepasst werden. 

Bestehende Beschlüsse zu Anträgen des Kinder- und Jugendrates bleiben wirksam, sofern 

diese nicht beanstandet werden. Dies ist bisher nicht erfolgt. Dementsprechend wird aktuell die 

Umsetzung des Beschlusses zum Antrag des Kinder- und Jugendrates für die Veranstaltung 

„Jugend im Rathaus“ (DS 01583/2018) durch den Kinder- und Jugendrat gemeinsam mit dem 

Büro der Stadtvertretung vorbereitet. Die Veranstaltung ist für Anfang 2020 vorgesehen und soll 

Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, Einblicke in die Schweriner Kommunalpolitik zu nehmen 

und auch direkt mit Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern ins Gespräch zu kommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Rico Badenschier 














